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Konsultation der EU-Kommission zur Vollharmonisierung des Insolvenzrechts 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
die EU-Kommission treibt ihre Bestrebungen nach einer weiteren Harmonisierung des materi-
ellen Insolvenzrechts in der EU weiter voran (vgl. BDL-Rundschreiben vom 9.11.2020, Az.: 
3/12, Protokoll des Rechtsausschusses vom 22.09.2020). Die Initiative zielt darauf ab, Un-
stimmigkeiten in den nationalen Insolvenzgesetzen zu beseitigen, die von der EU-Kommission 
als Hindernisse für die Gründung einer gut funktionierenden Kapitalmarktunion angesehen 
werden. 
Nachdem die EU-Kommission hierzu bereits Ende letzten Jahres einen Fahrplan zur Verbes-
serung der Konvergenz der Insolvenzgesetze veröffentlicht hatte, fand bis heute die daran an-
knüpfende öffentliche Konsultation der interessierten Kreise statt, an welcher sich auch der 
BDL beteiligt und für die Gläubigerinteressen der Leasing-Branche eingesetzt hat.  
Eine weitergehende Harmonisierung des Insolvenzrechts ist aus Sicht des BDL weder erfor-
derlich noch zielführend. Die Kommission begründet ihre weitergehenden Harmonisierungsbe-
strebungen damit, dass die Effizienz von Insolvenzverfahren ein Schlüsselfaktor für die Ent-
scheidung über grenzüberschreitende Investitionen sei. Bereits diese Grundannahme ist zu-
mindest kritisch zu hinterfragen. Es steht jedoch vor allem zu befürchten, dass bei einer Voll-
harmonisierung des Insolvenzrechts nicht zu dem in sich schlüssigen und ausgewogenen 
deutschen Insolvenzrecht aufgeschlossen wird. Zudem ist in anderen Mitgliedstaaten die Ten-
denz zu beobachten, Schuldnerinteressen deutlich über die der Gläubigerinteressen zu stel-
len. Darüber hinaus weist das Insolvenzrecht viele Schnittstellen zu anderen Rechtsgebieten - 
wie bspw. dem Arbeits- oder Gesellschaftsrecht – auf, weshalb durch eine isolierte Harmoni-
sierung des Insolvenzrechts die in sich schlüssigen Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ge-
fährdet werden würden. Schließlich sollten zunächst die Effekte der aktuellen Reformen -
insbesondere der noch in anderen Mitgliedstaaten ausstehenden Umsetzung der Restrukturie-
rungsrichtlinie - abgewartet werden, bevor weitere Harmonisierungsmaßnahmen ergriffen wer-
den. 
Diese Bedenken hatte der BDL bereits in einer Kurzstellungnahme zum Fahrplan der EU 
adressiert und nun erneut in der öffentlichen Konsultation eingebracht und abermals verdeut-
licht, dass eine weitere Harmonisierung des Insolvenzrechts abzulehnen ist, zumindest aber 
nicht zu Lasten der Gläubigerinteressen gehen darf.  
Mit freundlichen Grüßen 
Bundesverband Deutscher 
Leasing-Unternehmen e.V. 

    
Dr. Claudia Conen Stefanie Holitschke 
Hauptgeschäftsführerin Referatsleiterin Recht 

https://bdl.leasingverband.de/intranet/3-Recht/Ausschuss/3-12-2020-11-09_protokoll-rasi.pdf

